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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)

Drs.-Nr.: 7/3462

Thema: Sachbeschädigungen von öffentlichem Eigentum in Sach-
sen durch politisch motivierte Schmierereien, Aufkleber

und sonstige Verunstaltungen im 1. Halbjahr 2020

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Für die Beantwortung der Kleinen Anfrage wurde auf den Kriminalpolizeili-

chen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK)
beim Landeskriminalamt (LKA) Sachsen zurückgegriffen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Fallzahlen vorläufigen Charakter haben und Ände-

rungen unterliegen können; Abfragedatum ist der 11. August 2020.

Frage 1:
Wie hoch war die Zahl von politisch motivierten Schmierereien, Auf-
klebern oder sonstigen VerunstaltungenIBeschädigungen von bzw. an

öffentlichem Eigentum (Straßenverkehrszeichen, Ampelanlagen, Ge-
ländern, Straßennamensschildern, touristischen Hinweisschildern,

Bushaltestellen, Brücken, Unterführungen, Tunneln, Gebäuden, Fahr-
zeugen und sonstigen 6ffentlichen Objekten in Sachsen? (Bitte auf-
schlüsseln getrennt nach PMK-Phänomenbereichen für das 1. HJ

2020)

Frage 2:
Bei wie vielen Verunstaltungen nach Frage 1. handelt es sich um Straf-
taten, wie viele davon wurden aufgeklärt und welche juristischen Kon-

sequenzen folgten daraus (Einleitung und Ausgang von Ermittlungs-

verfahren)?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Ausweislich des KPMD-PMK sind für das 1. Halbjahr 2020 bislang insgesamt 336 poli-
tisch motivierte Sachbeschädigungen gemeldet worden. Davon entfallen 259 auf den
Phänomenbereich —Iinks-‚ 48 auf den Phänomenbereich -rechts-, je eine auf die Phä-

nomenbereiche -ausländische ldeologie- bzw. -re|igiöse |deo|ogie-; in den übrigen Fäl-

len ist der politische Hintergrund bislang unklar bzw. keinem der vorgenannten Phäno-
menbereiche zuzuordnen. Ausweislich des KPMD-PMK sind in bislang 30 Fällen ein
oder mehrere Tatverdächtige verzeichnet (vorläufig aufgeklärte Fälle).

In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes

gegen § 303 Strafgesetzbuch (StGB) bzw. § 304 StGB eingeleitet.

Im Weiteren wird von einer Beantwortung abgesehen.

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 Verfassung des Freistaates Sachsen ist die Staats-

regierung verpflichtet, Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen

nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Nach dem Grund-
satz der Verfassungsorgantreue ist jedes Verfassungsorgan verpflichtet, bei der Aus-

übung seiner Befugnisse den Funktionsbereich zu respektieren, den die hierdurch mit-
betroffenen Verfassungsorgane in eigener Verantwortung wahrzunehmen haben. Die-

ser Grundsatz gilt zwischen der Staatsregierung und dem Parlament sowie seinen ein-
zelnen Abgeordneten, so dass das parlamentarische Fragerecht durch die Pflicht des

Abgeordneten zur Rücksichtnahme auf die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Staats-
regierung begrenzt wird. Die Staatsregierung muss nur das mitteilen, was innerhalb der
Antwortfrist mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann.

Informationen zum Ausgang des Verfahrens sind nicht Bestandteil des KPMD-PMK
beim LKA Sachsen (sogenannte Eingangsstatistik) und liegen insoweit nicht unmittel-

bar vor. Für eine vollständige Beantwortung müsste jeder Fall des KPMD-PMK zu-
nächst mit dem Polizeilichen Auskunftssystem Sachsen (PASS) abgeglichen und im

Weiteren unter Einbeziehung der sachbearbeitenden Polizeidienststelle und ggf. unter
weiterer Einbeziehung der Justizbehörden händisch aufbereitet werden. Hierfür ist pro

Fall ein durchschnittlicher Arbeitsaufwand von mindestens 30 Minuten zu veranschla-

gen. Hieraus ergibt sich ein zusätzlicher Gesamtaufwand von mindestens 168 Arbeits-
stunden. Dies hätte einen unverhältnismäßigen Aufwand für die sächsische Polizei zur

Folge, der die Arbeitsfähigkeit einzelner Organisationseinheiten, insbesondere beim
LKA Sachsen, ggf. über Wochen behindern würde. Eine Beantwortung wäre mit den

bestehenden Ressourcen der sächsischen Polizei im Rahmen einer Kleinen Anfrage
nicht zumutbar zu leisten. Eine umfassende Abwägung des Fragerechts des Abgeord-

neten führt zum Ergebnis, dass dem Interesse der Öffentlichkeit an einer funktionieren-
den Polizei Vorrang zu gewähren ist.

lyjit re ndlichen Grüßen

&
oland Wöller
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